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Synopse zur Änderung der Abwassersatzung des Entsorgungs- und Wirtschaftsbetriebs Landau 

 

 

Alte Fassung Neue Fassung 

§ 10 

Grundstücksanschlüsse 

 

(1) Der EWL stellt den für den erstmaligen Anschluss eines 

Grundstücks notwendigen Grundstücksanschluss entsprechend dem 

von ihm vorgehaltenen Entwässerungssystem bereit. Werden Gebiete 

im Trennsystem entwässert, gelten die Grundstücksanschlüsse für 

Schmutz- und Niederschlagswasser als ein Anschluss. Die 

Grundstücksanschlüsse werden ausschließlich von dem EWL 

hergestellt, unterhalten, erneuert, geändert, abgetrennt und 

beseitigt. Das Schmutz- und Niederschlagswasser ist den jeweils dafür 

bestimmten Leitungen zuzuführen.  

 

(2) Der EWL kann auf Antrag mehr als einen Grundstücksanschluss 

zulassen, soweit sie es für technisch notwendig erachtet. Diese 

Grundstücksanschlüsse sind zusätzliche Grundstücksanschlüsse. Diese 

werden von dem EWL auf Kosten des Grundstückseigentümers 

hergestellt, unterhalten, geändert, erneuert und beseitigt.  

 

(3) Jedes Grundstück ist selbständig anzuschließen. Der EWL kann in 

Ausnahmefällen den Anschluss mehrerer Grundstücke an einen 

gemeinsamen Grundstücksanschluss zulassen. Dies setzt voraus, dass 

die beteiligten Grundstückseigentümer die Verlegung, Unterhaltung 

und Benutzung der Grundstücksentwässerungsanlage auf dem 

jeweiligen fremden Grundstück durch dingliches Leitungsrecht 

gesichert haben.  

 

(4) Ist ein Grundstück über mehrere Grundstücksanschlüsse 

angeschlossen, so gilt als Grundstücksanschluss im Sinne des § 10 Abs. 

1 dieser Satzung und § 29 Abs. 1 der Abgabensatzung 

Abwasserbeseitigung derjenige Grundstücksanschluss, über den der 

überwiegende Teil des auf dem Grundstück anfallenden 
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Schmutzwassers abgeleitet wird. Alle weiteren 

Grundstücksanschlüsse gelten als zusätzliche Grundstücksanschlüsse 

im Sinne des § 29 Abs. 2 der Abgabensatzung Abwasserbeseitigung. 

Als zusätzliche Grundstücksanschlüsse gelten auch alle Leitungen 

innerhalb des öffentlichen Verkehrsraumes, die von dem 

Grundstücksanschluss im Sinne des § 10 Abs. 2 Satz 2 dieser Satzung 

abzweigen; dies gilt insbesondere für abzweigende Leitungen zum 

Anschluss einer Dachrinne.  

 

(5) Soweit für den EWL nachträglich die Notwendigkeit erwächst, 

weitere Grundstücksanschlüsse zu verlegen (z. B. bei 

Grundstücksteilung), gelten diese als zusätzliche 

Grundstücksanschlüsse im Sinne des § 29 der Abgabensatzung 

Abwasserbeseitigung.  

 

(6) Art, Ausführung, Zahl und Lage der Grundstücksanschlüsse, 

insbesondere Eintrittsstelle und lichte Weite, sowie deren Änderung 

werden nach Anhörung des Grundstückseigentümers und unter 

Berücksichtigung seiner berechtigten Interessen von dem EWL 

bestimmt.  

 

(7) Für Unterhaltungsmaßnahmen an Grundstücksanschlüssen im 

öffentlichen Verkehrs-raum, die durch den Grundstückseigentümer 

verursacht sind, hat dieser die Kosten zu tragen.  
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